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Unterrichtungsvorlage 

 

Vorlage: UV/0434/2022 Datum: 07.12.2022 

Dezernat 3 

Verfasser: 40-Kultur- und Schulverwaltungsamt Az.:  

Betreff: 

Neue Skulptur für das Gedenken an die durch die Nationalsozialisten verfolgten und 

ermordeten Sinti und Roma 

Gremienweg: 

15.12.2022 Kulturausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Unterrichtung: 

Django Reinhardt in seiner Funktion als Integrationsmanager des Landes und der Stadt für Sinti und 

Roma und Marlon Reinhard als erster Vorsitzender des Vereins Django Reinhardt Music Friends e. 

V. haben bei der Stadtverwaltung einen Antrag auf Austausch des am Moselufer installierten Ge-

denksteins für die während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgten und getöteten Sinti und Roma 

gestellt. Statt des bestehenden Gedenksteins soll zukünftig auf Wunsch der Koblenzer Sinti und Roma 

die Figur einer trauernden Frau installiert werden. Die Statue soll zusätzlich mit einem Sockel verse-

hen werden. Ein geeigneter Aufstellungsort wird noch geprüft und abgestimmt. Eine entsprechende 

Beschlussvorlage ist für den Kulturausschuss am 23. Februar 2023 geplant. Die Finanzierung für 

Erwerb und Installation erfolgt über Spenden und Sponsoren. Als neuer Standort für den bisherigen 

Gedenkstein ist die Mahn- und Gedenkstätte im ehemaligen Konzentrationslager Ravensbrück vor-

gesehen. Dort soll der Stein neben vergleichbaren Gedenksteinen ausdrücklich dem Gedenken an die 

Kinder von Ravensbrück dienen. Abstimmungsgespräche hierzu laufen aktuell. 

 

Historie: 

Der aktuelle Gedenkstein am Peter-Altmeier-Ufer wurde am 13. Mai 1997 am Moselufer unweit des 

Deutschen Ecks errichtet und durch die Sparkasse Koblenz gestiftet.  

 

Anlagen: 

 
Anlage 1: Aktueller Gedenkstein                                           Anlage 2: Geplante Figur 

Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
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